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Muster

Errichtung einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – eingliedrig – mit Musterprotokoll gem. § 2 Abs. 1a GmbHG nebst Anmeldung

Errichtung:

UR.Nr.

/2010
… Urkundenkopf und Standardeingangsformulierung…
erschien:

1.
Arwed Mustermann, ….
(Vorbefassungsvermerk)

Der Erschiene bat um die Beurkundung der Gründung einer 
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
und erklärte was folgt:
„1. Der Erschienene errichtet hiermit nach § 2 Abs. 1a GmbHG eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Arwed Mustermann Zeitungskiosk Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) [alternativ: UG (haftungsbeschränkt)]
 mit dem Sitz in Berlin.
2. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Zeitungskiosks.
3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1 EUR (i.W. ein Euro) und wird

vollständig von Herrn Arwed Mustermann (Geschäftsanteil Nr. 1) übernommen. Die Einlage ist in Geld zu erbringen, und zwar sofort in voller Höhe.

4. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr Arwed Mustermann, geboren

am 01.01.1954, wohnhaft in Musterstraße 1, 12345 Berlin, bestellt.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreit.

5. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von 300 €, höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals. Darüber hinausgehende Kosten trägt der Gesellschafter.
6. Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung der Gesellschafter, beglaubigte Ablichtungen die Gesellschaft und das Registergericht (in elektronischer Form) sowie eine einfache Abschrift das Finanzamt – Körperschaftsteuerstelle –
.“

Hinweise

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass

a)
die Gesellschaft erst mit der Eintragung in das Handelsregister entsteht;

b)
der vor der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister in ihrem Namen Handelnde persönlich als Gesamtschuldner nach § 11 Abs. 2 GmbHG haftet;

c)
die Gesellschafter auch bei Eintragung für einen bei Handelsregistereintragung auf das Stammkapital entstandenen Fehlbetrag haften (Unterbilanzhaftung);

d)
eine Geldeinlage, die bei wirtschaftlicher Betrachtung und auf Grund einer im Zusammenhang mit der Übernahme der Geldeinlage getroffenen Abrede ganz oder teilweise als verdeckte Sacheinlage zu bewerten ist, keine Erfüllungswirkung hat
;

e)
eine Vereinbarung, derzufolge die Gesellschaft einem Gesellschafter eine Leistung schuldet, die wirtschaftlich einer Rückzahlung der Einlage entspricht, der Erfüllung der Einlageschuld nur unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 5 GmbHG nicht entgegensteht, insbesondere in der Anmeldung gem. § 8 GmbHG anzugeben ist; 

f)
eine gesetzliche Rücklage gem. § 5a Abs. 3 GmbHG zu bilden ist und diese nur für die dort genannten Zwecke verwendet werden darf;
g)
der Geschäftsführer auch bei der in Folge geringer Nennkapitalausstattung schnell eintretenden Überschuldung der Gesellschaft zur Stellung eines Insolvenzantrags verpflichtet ist (§ 15a InsO);

h)
zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit der GmbH behördliche Genehmigungen erforderlich sein können;

i)
die Gesellschafter der Gesellschaft solidarisch für den Schaden haften, der dadurch entsteht, dass sie vorsätzlich oder grob fahrlässig einer Person die Führung der Geschäfte überlassen, die nicht Geschäftsführer sein kann. und diese Person die ihr gegenüber der Gesellschaft bestehenden Obliegenheiten verletzt;
Das Protokoll wurde dem Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von ihm genehmigt und von ihm und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:
Anmeldung:

UR.Nr.


/2010
An das 

Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister -

HRB neu

Firma: Arwed Mustermann Zeitungskiosk Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Als Anlage füge ich bei:

· Gründungsurkunde gem. § 2 Abs. 1a GmbHG, die zugleich als Liste der Gesellschafter gilt
Zur Eintragung in das Handelsregister wird angemeldet:

I.

Die o.g. Gesellschaft ist errichtet. Ihre inländische Geschäftsanschrift lautet:

Musterstraße 1, 12345 Berlin
.

II.

Die Vertretung der Gesellschaft ist allgemein wie folgt geregelt:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.

III.

Zum einzigen Geschäftsführer ist bestellt:

Herr Arwed Mustermann,

geboren am …
wohnhaft Musterstraße 1, 12345 Berlin
Er ist befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder mit sich als Vertreter Dritter zu vertreten.

IV.

Der Geschäftsführer versichert, dass auf den von ihm übernommenen Geschäftsanteil  ein Betrag in Höhe von  1,00 EUR, insgesamt also ein Betrag in Höhe von 1,00 EUR auf ein Konto der in Gründung befindlichen Gesellschaft eingezahlt ist, endgültig zur freien Verfügung der Geschäftsführung steht und mit Ausnahme des satzungsgemäß durch die Gesellschaft zu tragenden Gründungsaufwands nicht mit Verbindlichkeiten vorbelastet ist und die Einlage nicht an den Übernehmer zurückgewährt wird.

Der Geschäftsführer versichert ferner nach Belehrung durch den beglaubigenden Notar
 über die unbeschränkte Auskunftspflicht nach § 53 Abs. 2 des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister was folgt:

„Es liegen keine Umstände vor, aufgrund derer ich nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 GmbHG vom Amt eines Geschäftsführers ausgeschlossen wäre.

a)
Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung der Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt, somit auch nicht im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft.

b)
Während der letzten 5 Jahre wurde ich nicht rechtskräftig verurteilt wegen des Unterlassens der Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), nach §§ 283 bis 283d StGB (Insolvenzstraftaten), wegen falscher Angaben nach § 82 GmbHG oder § 399 AktG, wegen unrichtiger Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 PublG oder nach § 263 StGB (Betrug), § 263a StGB (Computerbetrug), § 264 StGB (Subventionsbetrug), § 264a StGB (Kapitalanlagebetrug), § 265b StGB (Kreditbetrug), § 266 StGB (Untreue) oder § 266a StGB (Vorenthalten oder Veruntreuen von Arbeitsentgelt). Mir ist bekannt, dass in die mit Rechtskraft eines entsprechenden Urteils beginnende Frist von 5 Jahren die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Auch im Ausland wurde ich innerhalb dieser Frist nicht wegen einer vergleichbaren Tat rechtskräftig verurteilt.“

Weiter erklärt der Geschäftsführer, dass er keinem Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB unterliegt.
(Es folgt ggf. Vollzugsvollmacht und Beglaubigungsvermerk)
� 	Überlegungen, die für die Gründung einer UG im vereinfachten Verfahren gem. §§ 2 Abs. 1a und § 5a GmbHG sprechen:


	- UG: 	„haftungsbeschränkte Ich-AG“; geringer Haftkapitaleinsatz bei Gründung 


	- Musterprotokoll: kostengünstige Gründung; geeignet für Einpersonen-Gesellschaft, da Muster keine Regelungen für den Fall von Gesellschafterstreitigkeiten enthält; nicht geeignet für Unternehmensverbund (Konzern), da Beschränkung auf einen Geschäftsführer und zwingende Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB


	


� 	Der „unschöne“ Rechtsformzusatz ist zwingend beizufügen (§ 5a Abs. 1 GmbHG).





� 	Gem. § 5a Abs. 2 GmbHG kann eine UG nur im Wege der Volleinzahlung des Stammkapitals gegründet werden. Sacheinlagen sind ausdrücklich ausgeschlossen. 


Im Falle der – nicht empfehlenswerten – Gründung einer „normalen“ GmbH gem. § 2 Abs. 1a GmbHG unter Nutzung des Musterprotokolls kann die Formulierung auch lauten: „… und zwar zu 50% sofort, im Übrigen sobald die Gesellschafterversammlung ihre Einforderung beschließt“.





� 	Es ist unklar, ob es sich hier um eine allgemeine oder um eine konkrete Vertretungsregelung handelt. Nur die Ziffern 1-3, 5 dürften materielle Satzungsbestandteile sein, so dass Ziff 4, 6 und 7 allenfalls formelle Satzungsregelungen sind. Damit dürfte die allgemeine Vertretungsregelung des § 35 Abs. 1 GmbHG gelten; die (konkrete) Befreiung von § 181 BGB ist eine gesetzliche Ausnahme von dem Grundsatz, dass eine allgemeine solche Befreiung eine Grundlage in der Satzung finden muss (so Dr. Oliver Vossius, passim).





� 	Insoweit widerspricht der Wortlaut des Musterprotokolls dem § 54d Abs. 1 EStDV (dort beglaubigte Abschrift erforderlich), geht aber als höherrangiges und zugleich späteres Gesetzesrecht vor (Dr. Vossius, a.a.O.).





� 	Der gesamte vorstehend in „…“ gesetzte Text ist zwingend, d.h. von ihm darf nur an den im Muster selbst vorgesehenen Stellen abgewichen werden. Das gilt namentlich für die Beschränkung auf einen Geschäftsführer und die Ausgestaltung seiner Vertretungsbefugnis.





� 	Da § 5a Abs. 2 Satz 2 GmbHG Sacheinlagen für die UG gänzlich ausschließt, kommt m.E. die „Anrechnungslösung“ des § 19 Abs. 4 GmbHG nicht zur Anwendung, so dass es bei der gänzlichen Versagung einer Erfüllung der Einlageverpflichtung im Falle einer verschleierten Sachgründung verbleibt.


� 	Aufgrund des neuen § 10 Abs. 1 Satz 1 GmbHG ist die eintragungspflichtige inländische Geschäftsanschrift ausdrücklich mit anzumelden (§ 8 Abs. 4 Nr. 1 GmbHG). Der Ort der Geschäftsleitung muss in Folge Änderung des § 4a  GmbHG nicht dem statutarischen Sitz entsprechen.





� 	Bei Verwendung des Musterprotokolls gilt wohl zwingend die gesetzliche Auffangregelung gem. § 35 Abs. 1 GmbHG. Die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB im Musterprotokoll dürfte eine ausnahmsweise zulässige Abweichung hiervon sein. Ansonsten sind Abweichungen durch Beschluss der Gesellschafter nur nach vorgängiger Satzungsänderung zulässig (Umstellung auf das „klassische“ Satzungsmuster). Dies gilt insbesondere, wenn ein weiterer Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis bestellt werden soll.





� 	Nach dem neuen § 8 Abs. 2 Satz 2 GmbHG ist die Beifügung von Einzahlungsbelegen künftig nur noch erforderlich, wenn das Gericht “erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Versicherung” hat. 





� 	Hinweis: Die Belehrung kann nach § 8 Abs. 3 Satz 2 GmbHG auch gesondert schriftlich und / oder durch einen anderen in- oder ausländischen Notar, Vertreter vergleichbaren rechtsberatenden Berufs oder Konsularbeamten erfolgen.





� 	Wichtig!! Erhebliche Ausweitung der Amtsunfähigkeitstatbestände durch § 6 Abs. 2 GmbHG!
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